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Sitzungen der Bürgerschaft
Die nächsten Sitzungen der Bürgerschaft finden am

Mittwoch, dem 25. August 2010, um 15.00 Uhr und am
Donnerstag, dem 26. August 2010, um 15.00 Uhr statt.

Hamburg, den 17. August 2010

Die Bürgerschaftskanzlei
Amtl. Anz. S. 1385

Einleitung einer Änderung
des Flächennutzungsplans

Der Senat beschließt nach § 2 Absatz 1 des Baugesetz-
buchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2415), zuletzt geändert am 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585,
2617), für das in der Karte zum Aufstellungsbeschluss ge-
kennzeichnete Gebiet beiderseits der Bahntrasse im Stadt-
teil Neugraben-Fischbek (Bezirk Harburg, Ortsteil 715) den
Flächennutzungsplan zu ändern (Aufstellungsbeschluss 
F 6/10, „Freiflächen und Gewerbliche Bauflächen beider-
seits der Bahntrasse in Neugraben-Fischbek“).

Eine Karte zum Aufstellungsbeschluss, in der das Gebiet
der Flächennutzungsplanänderung farbig angelegt ist, kann
beim Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung des Bezirks-

amtes Harburg während der Dienststunden eingesehen
werden.

Mit der Änderung des Flächennutzungsplans sollen
südlich der Bahntrasse die Voraussetzungen für die Ent-
wicklung von gewerblich nutzbaren Flächen geschaffen
werden. Außerdem sollen aus ökologischen Gründen Bau-
flächen nördlich der Bahn reduziert werden. Sie sind über-
wiegend für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
vorgesehen.

Dementsprechend sollen im Flächennutzungsplan süd-
lich der Bahntrasse „Wohnbauflächen“ in „Gewerbliche
Bauflächen“ sowie in „Grünflächen“ geändert werden. Die
im Südwesten vorhandene Siedlung Voßdrift bleibt als
„Wohnbaufläche“ erhalten und wird nicht in den Ände-
rungsbereich aufgenommen. Ein kleiner Teil dieser Sied-
lung, der bisher als „Grünfläche“ dargestellt ist, wird in
„Wohnbaufläche“ geändert.

Nördlich der Bahnlinie sollen „Wohnbauflächen“ und
„Grünflächen“ in „Flächen für die Landwirtschaft“ geän-
dert werden. Die S-Bahn-Haltestelle Fischbek wird in die
Darstellung aufgenommen, sie ist bereits in Betrieb genom-
men.

Hamburg, den 29. Juli 2010

Der Senat Amtl. Anz. S. 1385
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Einleitung einer Änderung
des Flächennutzungsplans

Der Senat beschließt nach § 2 Absatz 1 des Baugesetz-
buchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2415), zuletzt geändert am 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585,
2617), für das in der Karte zum Aufstellungsbeschluss ge-
kennzeichnete Gebiet beiderseits der Straße Großmoor-
damm sowie südlich der Neuländer Straße in den Stadttei-
len Gut Moor und Neuland (Bezirk Harburg, Ortsteile 704,
703) den Flächennutzungsplan zu ändern (Aufstellungsbe-
schluss F 7/10, „Flächen für die Landwirtschaft am Groß-
moordamm in Gut Moor“).

Eine Karte zum Aufstellungsbeschluss, in der das Gebiet
der Flächennutzungsplanänderung farbig angelegt ist, kann
beim Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung des Bezirks-
amtes Harburg während der Dienststunden eingesehen
werden.

Mit der Änderung des Flächennutzungsplans sollen im
Wesentlichen die Voraussetzungen zur Sicherung von Aus-
gleichsflächen für die A 26 auf landwirtschaftlichen Flä-
chen in Gut Moor und im Rönneburger Moor geschaffen
werden. Die Zuordnung der Ausgleichsflächen erfolgt
durch das Planfeststellungsverfahren für die A 26. Der
gewählte Standort bietet sich für diese Nutzungen an. Die
vorhandenen Grünlandbereiche stellen geeignete Flächen
für Maßnahmen zum Ausgleich dar. Damit kann im Sinne
eines sparsamen Umgangs mit Flächen ein wertvoller
Grünlandbereich erhalten und weiter entwickelt werden.

Dementsprechend sollen im Flächennutzungsplan im
Wesentlichen „Gewerbliche Bauflächen“ in „Flächen für
die Landwirtschaft“ geändert werden.

Des Weiteren sollen die Darstellungen
– im Bereich östlich der Deponie und der vorhandenen

Kleingartenfläche südlich Großmoordamm von „Ge-
werblichen Bauflächen“ sowie im Bereich zwischen See-
vekanal und Bahnanlagen von „Flächen für die Land-
wirtschaft“ in „Grünflächen“,

– der „Sonstigen Hauptverkehrsstraße“ im Zuge des
Großmoordamms bis zur Einmündung in den Groß-
moorbogen in „Flächen für die Landwirtschaft“,

– südlich und östlich des Neuländer Sees von „Grünflä-
chen“ in „Naturbestimmte Flächen“

geändert werden.
Im Rahmen einer redaktionellen Anpassung des Flä-

chennutzungsplans erfolgt auf Grund des vorhandenen und
planungsrechtlich gesicherten Gewerbegebietes die ergän-
zende Darstellung von „Gewerblichen Bauflächen“ östlich
des Großmoorbogens. Für den Bereich südlich der Neulän-
der Straße erfolgt zudem eine Anpassung an den Bestand
durch die Darstellung von „Grünflächen“. Der Neuländer
See wird in seiner Darstellung nicht verändert.

Hamburg, den 29. Juli 2010

Der Senat Amtl. Anz. S. 1386

Eintragungen in die Denkmalliste
und Teillöschung

Auf Grund von § 5 Absatz 2 des Denkmalschutzgesetzes
vom 3. Dezember 1973, zuletzt geändert am 27. November
2007, wird öffentlich bekannt gemacht:

In die Denkmalliste wurden eingetragen:
1. Bahrenfelder Kirchenweg 28–76, Gasstraße 22–24, Men-

delssohnstraße 41–61, 40–76, Woyrschweg 1–29, 2–42

– zwischen 1905 bis 1912 nach Plänen der Architekten
Gustav Markmann und Hans Meyer errichtete Siedlung
mit allen Gebäuden, Garten- und Freiflächen ein-
schließlich der Straßenabschnitte Mendelssohnstraße
und Woyrschweg, wie in der Denkmalliste kartiert –

Grundbuch von Bahrenfeld Blätter 2544, 2651, 2655,
2648-2650, 2594, 2532, 2560, 2645, 3266, 2552, 2593,
2644, 2554, 2556, 5190,

Gemarkung Bahrenfeld Flurstücke 2178-2180, 2183,
2185-2191, 2121, 2130, 2133, 2714-2717, 3195, 3197,
2105, 2181, 2182,

Denkmalliste-Nummer 1825;

2. Rahmwerder Straße 3

– 1903 errichteter dreigeschossiger Ziegelschulbau –

Grundbuch von Wilhelmsburg Blatt 5184,

Gemarkung Wilhelmsburg Flurstück 973,

Denkmalliste-Nummer 1826.

Teillöschung:

Denkmalliste-Nummer 1042, Philosophenweg 18
(Bekanntmachung vom 20. Mai 1994 im Amtl. Anz.
Nr. 108 S. 1381):

Das Flurstück 5087 der Gemarkung Ottensen wird als
Teil der Umgebung des „Hansen-Turms“ aus der Denkmal-
liste gelöscht, da diese Randfläche nicht wesentlich für die
Wirkung der Gartenfläche als Umgebung beiträgt.

Eintragungen in die Denkmalliste haben insbesondere
nach § 8 Absatz 1 des Denkmalschutzgesetzes die Wirkung,
dass Kulturdenkmäler ohne Genehmigung des Denkmal-
schutzamtes weder ganz oder teilweise beseitigt, wiederher-
gestellt, erheblich ausgebessert, von ihrem Standort ent-
fernt oder sonst verändert werden dürfen.

Verstöße gegen die Bestimmungen der §§ 8 ff. können,
sofern sie nicht nach § 304 des Strafgesetzbuchs zu bestrafen
sind, nach § 28 des Denkmalschutzgesetzes als Ordnungs-
widrigkeiten mit Geldbußen bis zu 500 000,– Euro geahndet
werden.

Hamburg, den 9. August 2010

Die Behörde für Kultur, Sport und Medien
Amtl. Anz. S. 1386

Anordnung
zur Aufhebung der Anordnung

über öffentlich empfohlene Schutz-
impfungen Neue Influenza A (H1N1)

Die Anordnung über öffentlich empfohlene Schutzimp-
fungen – hier: Schutzimpfung gegen Neue Influenza A
(H1N1) – vom 13. Oktober 2009 (Amtl. Anz. Nr. 83 vom 
23. Oktober 2009 S. 1969 und 1970) wird aufgehoben. 

Die Anordnung über öffentlich empfohlene Schutzimp-
fungen und die Durchführung unentgeltlicher Schutzimp-
fungen vom 24. April 2007 (Amtl. Anz. Nr. 35 vom 4. Mai
2007 S. 1046) gilt unverändert fort. 

Hamburg, den 3. August 2010

Die Behörde für Soziales, Familie,
Gesundheit und Verbraucherschutz

Amtl. Anz. S. 1386
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Interessenbekundungsverfahren
Nachnutzung Hamburg House Shanghai

Die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU), beab-
sichtigt, Interessenten für eine Nachnutzung des als Büro-
haus konzipierten und realisierten Hamburg House in
Shanghai in einem beidseitig unverbindlichen Interessen-
bekundungsverfahren zu gewinnen. Das Gebäude soll nach
der am 31. Oktober 2010 beendeten Expo 2010 Shanghai an
Ort und Stelle verbleiben und für Nachnutzungen zur Ver-
fügung stehen. Nach der Expo geht das Eigentum am
Gebäude auf die Shanghaier Stadtverwaltung über, die auch
dann für das weitere Verfahren der Nachfolgenutzung
zuständig sein wird. Hamburg hat sich an den Realisations-
kosten des Gebäudes beteiligt. In den Prozess der Nachnut-
zungsfindung möchte Hamburg nunmehr analog der Leit-
idee des Hamburg House und der Expo 2010 Shanghai Vor-
schläge zur Nutzung durch interessierte Institutionen und
Unternehmen mit Affinität zu Hamburg bzw. China einbe-
ziehen, die sich in den Bereichen Nachhaltigkeit, Ökologie,
Recycling, regenerative Energien, Klimaschutz, umwelt-
freundliches Bauen sowie kulturelle Nutzungen engagieren.

Im Rahmen der Weltausstellung 2010 hat Hamburg auf
der Urban Best Practise Area (UBPA) ein modellhaftes
Gebäude auf höchstem umwelttechnischen Niveau errich-
tet, welches das erste zertifizierte Passivhaus in China ist.
Die Backsteinarchitektur des Hamburg House verbindet
traditionelle und moderne hamburgische Elemente, zeigt
ein herausragendes Beispiel für nachhaltiges Bauen und
setzt mit einem Primärenergiebedarf von unter 50 kWh/(m2a)
neue energetische Standards von Gebäudeeffizienz und
Minimierung von Treibhausgasen nicht nur in China. Das
Gebäude umfasst auf vier Stockwerken eine Nettonutz-
fläche von 2300 m2, verfügt über geothermische Regelungs-
systeme sowie eine Photovoltaikanlage. Es ist im besten
Sinne ein best practise Beispiel, wie moderne Umweltstan-
dards in neuen Gebäuden umgesetzt werden können. Darin
stößt es auf große Resonanz bei chinesischen Architekten,
Stadtplanern, Entwicklern, Wissenschaftlern, politischen
Entscheidern, Medien und Kulturschaffenden. Bitte infor-
mieren Sie sich über die verschiedenen Aspekte des erfolg-
reichen Auftritt Hamburgs auf der Expo 2010 Shanghai auf
der Internetseite des Hamburg House: www.expo2010-ham-
burg.de.

Hamburg möchte nun auf diesem Weg Interessenten an
der Möglichkeit einer Nachnutzung von (Teil-)Flächen des
Hamburg House gewinnen, die den Vorbildcharakter des
Gebäudes für sich und ihre Darstellung in Shanghai, China,
Ostasien und darüber hinaus nutzen wollen. Hamburg ist
dabei einerseits bestrebt, möglichen Nachnutzern gute
Konditionen zu verschaffen, andererseits das Gebäude für
Fachinteressenten an dieser umwelt- und ressourcen-
schonenden Bautechnik oder auch für ein breiteres Publi-
kum weiterhin zugänglich zu halten. Die Entscheidung
über die Nutzung liegt letztlich bei der Stadtregierung der
Stadt Shanghai als Eigentümerin des Gebäudes.

Sollten Sie sich von den Möglichkeiten im Hamburg
House angesprochen fühlen, wenden Sie sich bitte für
detailliertere Informationen und Verfahren an die Behörde
für Stadtentwicklung und Umwelt, Leiterin Projektgruppe
Expo 2010 Shanghai, Frau Ute Herrmann, Wexstraße 7,
20355 Hamburg, Telefon: +49 (0)40 / 4 28 40 - 8253, Telefax:
+49 (0)40 / 4 28 40 - 8396, E-Mail: Ute.Herrmann@bsu.ham-
burg.de, oder an den Leiter des Hamburg Liaison Office

Shanghai, Herrn Lars Anke, c/o Delegation of German
Industry & Commerce Shanghai, 1568 Century Avenue,
Shanghai 200122 Pudong, 25F China Fortune Tower, 
VR China, Telefon: +86 (0)21 / 50 81 22 66 - 16 47, Telefax:
+86 (0)21 / 68 75 85 31, E-Mail: anke.lars@sh.china.ahk.de.

Hamburg, den 17. August 2010

Die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
Amtl. Anz. S. 1387

Öffentliche Auslegung
des Bebauungsplan-Entwurfs Ottensen 63

Das Bezirksamt Altona hat beschlossen, folgenden Be-
bauungsplanentwurf gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch in
der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I Seite 2415),
zuletzt geändert am 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585, 2617),
öffentlich auszulegen.

Bebauungsplan Ottensen 63

Gebiet zwischen Grünebergstraße, Friedensallee, 
Hohenzollernring und Röhrigstraße (Bezirk Altona, Orts-
teil 212)

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:

Grünebergstraße, Friedensallee, Hohenzollernring und
Röhrigstraße

Mit dem Bebauungsplan mit der beabsichtigten Be-
zeichnung Ottensen 63 soll das Plangebiet im Blockinnen-
bereich durch Geschosswohnungsneubauten städtebaulich
nachverdichtet werden. Außerdem sollen Erhaltungsberei-
che und denkmalschutzrechtliche Festsetzungen getroffen
werden, um den Erhalt der schützenswerten Ensembles zu
sichern.

Da es sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung
zur Nachverdichtung handelt, wird der Bebauungsplan im
beschleunigten Verfahren nach § 13 a des Baugesetzbuchs
durchgeführt. Eine auf Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4
des Baugesetzbuchs ist nicht geplant.

Der Bebauungsplanentwurf (zeichnerische Darstellung
mit textlichen Festsetzungen und Begründung) wird in der
Zeit vom 30. August bis einschließlich 1. Oktober 2010 an
den Werktagen (außer Sonnabends) während der Dienst-
stunden im Fachamt für Stadt- und Landschaftsplanung
des Bezirksamtes Altona, Jessenstraße 1–3 (Technisches
Rathaus), V. Stock, 22767 Hamburg, öffentlich ausgelegt.

Während der öffentlichen Auslegung können Anregun-
gen zum Bebauungsplan bei der genannten Dienststelle
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Ver-
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spätet vorgebrachte Anregungen können unberücksichtigt
bleiben.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben können
und dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsord-
nung unzulässig ist, soweit mit ihm nur Einwendungen gel-
tend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen
der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wur-
den, aber hätten geltend gemacht werden können.

Hamburg, den 11. August 2010

Das Bezirksamt Altona
Amtl. Anz. S. 1387

Öffentliche Auslegung
eines Bebauungsplan-Entwurfs

Das Bezirksamt Eimsbüttel hat beschlossen, den Ent-
wurf eines Bauleitplans gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 31. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2585, 2617), öffentlich auszulegen:

Bebauungsplan Schnelsen 84

Gebiet südlich der Frohmestraße, nördlich des Dachs-
berg und westlich der Kollau im Stadtteil Schnelsen (Bezirk
Eimsbüttel, Ortsteil 319).

Das Bebauungsplangebiet wird wie folgt begrenzt: Froh-
mestraße – Südostgrenze der Flurstücke 8459 und 8461,
Südgrenze der Flurstücke 8461, 2467 und 5635, Südost- und
Südgrenze des Flurstücks 8232, Südgrenze des Flurstücks
8231, Südost-, Süd- und Nordwestgrenze des Flurstücks
2462, Südgrenze des Flurstücks 8537, Süd- und Nordwest-
grenze des Flurstücks 8492, Südgrenze der Flurstücke 2459,
2458, 2457, über das Flurstück 8443 (Pfennigwiese), Süd-
grenze der Flurstücke 2441, 2440, 2439, 2438 und 2437,
Nordwestgrenze des Flurstücks 2437 der Gemarkung
Schnelsen.

Das Bebauungsplanverfahren Schnelsen 84 soll die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen schaffen, um die bau-
liche Entwicklung von heute teilweise brachliegenden Flä-
chen südlich der Frohmestraße zu ordnen und zu steuern.
Planerisches Ziel ist dabei die Entwicklung eines Mischge-
bietes mit Wohnnutzungen und wohnverträglichen Gewer-
benutzungen. Insbesondere zum Schutz der Stadtteilzen-
tren Schnelsen und Niendorf (Tibarg) sind nur solche Ein-

zelhandelsbetriebe zulässig, die keine zentrenrelevanten
Sortimente anbieten.

Der Bebauungsplan Schnelsen 84 wird als Bebauungs-
plan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB durch-
geführt, weil die Anforderungen des § 13 a Absatz 1 Num-
mer 1 BauGB erfüllt werden. Von einer Umweltprüfung
nach § 2 Absatz 4 BauGB wird daher entsprechend § 13 a
Absatz 2 in Verbindung mit § 13 Absatz 3 Satz 1 BauGB
abgesehen.

Der Entwurf des Bebauungsplans und seine Begrün-
dung werden in der Zeit vom 25. August 2010 bis 24. Sep-
tember 2010 an den Werktagen (außer sonnabends) wäh-
rend der Dienststunden (montags bis donnerstags 9.00 Uhr
bis 16.00 Uhr, freitags 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr) bei dem
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung des Bezirksamtes
Eimsbüttel, Grindelberg 66, XI. Stock, Raum 1132, 20139
Hamburg, öffentlich ausgelegt.

Während der öffentlichen Auslegung können Stellung-
nahmen zu dem ausliegenden Bebauungsplan-Entwurf bei
der genannten Dienststelle schriftlich oder zur Nieder-
schrift vorgebracht werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können und dass
ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden,
aber hätten geltend gemacht werden können. 

Hamburg, den 12. August 2010

Das Bezirksamt Eimsbüttel
Amtl. Anz. S. 1388

Öffentliche Zustellung
Der Aufenthalt des Herrn Joel Ibeagha, geboren am 

7. Oktober 1984 in Nigeria, zuletzt wohnhaft Elserstraße 21,
75031 Eppingen, ist unbekannt.

Beim Bezirksamt Hamburg-Nord wird im Dienstge-
bäude zur öffentlichen Zustellung nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes vom 12. August 2005 (BGBl. I 
S. 2354), zuletzt geändert am 11. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2418), eine Benachrichtigung vom 17. August 2010 bis
zum 31. August 2010 ausgehängt, dass für den Genannten
beim Bezirksamt Hamburg-Nord, Kümmellstraße 7, Zim-
mer 94, Erdgeschoss, 20243 Hamburg, eine Mitteilung zur
Einsicht und Abholung bereitliegt.

Die Zustellung gilt nach § 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes am 1. September 2010 als bewirkt.

Hamburg, den 10. August 2010

Das Bezirksamt Hamburg-Nord
Amtl. Anz. S. 1388

Öffentliche Zustellung
Der Aufenthalt des Herrn Darko Novakovic, geboren

am 28. Oktober 1972 in Montenegro, zuletzt wohnhaft Alter
Teichweg 42, 22081 Hamburg, ist unbekannt.

Beim Bezirksamt Hamburg-Nord wird im Dienstge-
bäude zur öffentlichen Zustellung nach § 10 des Verwal-
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tungszustellungsgesetzes vom 12. August 2005 (BGBl. I 
S. 2354), zuletzt geändert am 11. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2418), eine Benachrichtigung vom 17. August 2010 bis
zum 31. August 2010 ausgehängt, dass für den Genannten
beim Bezirksamt Hamburg-Nord, Kümmellstraße 7, Zim-
mer 94, Erdgeschoss, 20243 Hamburg, eine Mitteilung zur
Einsicht und Abholung bereitliegt.

Die Zustellung gilt nach § 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes am 1. September 2010 als bewirkt.

Hamburg, den 10. August 2010

Das Bezirksamt Hamburg-Nord
Amtl. Anz. S. 1388

Änderung von Wochenmärkten
Auf Grund von § 69 b der Gewerbeordnung vom 22. Fe-

bruar 1999 (BGBl. I S. 202), zuletzt geändert am 29. Juli
2009 (BGBl. I S. 2258), wird bekannt gegeben:

Aus Anlass des Volksdorfer Herbstmarktes vom 22. Ok-
tober 2010 bis 24. Oktober 2010 auf der Wochenmarktfläche
wird der Wochenmarkt Volksdorf am Sonnabend, dem 
23. Oktober 2010, auf die öffentlichen Wege Claus-Ferck-
Straße/Im Alten Dorfe (von Farmsener Landstraße bis Wie-
senhöfen), Weiße Rose (von Claus-Ferck-Straße bis zum
Platz vor der öffentlichen Bücherhalle) und Dorfwinkel ver-
legt. Die Marktzeit von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr bleibt unver-
ändert.

Hamburg, den 10. August 2010

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 1389

Aufstellungsbeschluss
zur Änderung des Bebauungsplans

Hausbruch 4/Heimfeld 10
Das Bezirksamt Harburg beschließt nach § 2 Absatz 1

des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 31. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2585, 2617), den Bebauungsplan Hausbruch 4/Heim-
feld 10 vom 11. August 1964 zu ändern (Aufstellungsbe-
schluss H 2/2010). 

Eine Karte, in der das Gebiet der Änderung farbig ange-
legt ist, kann im Fachamt für Stadt- und Landschaftspla-
nung des Bezirksamtes Harburg während der Dienststun-
den eingesehen werden.

Das Gebiet der Änderung wird wie folgt begrenzt: West-
grenze des Flurstücks 4764, Nordgrenzen der Flurstücke
4764, 4296, 4295, 4762, 4760, 4758 und 4756, Ostgrenze des
Flurstücks 4756, Südgrenzen der Flurstücke 4756, 1156,
4760, 4762, 4295, 4296 und 4764 der Gemarkung Hausbruch
(Bezirk Harburg, Ortsteil 714).

Durch die Änderung des Bebauungsplans Haus-
bruch 4/Heimfeld 10 vom 11. August 1964 sollen in den
gewerblich genutzten Bereichen insbesondere die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für den Erhalt sowie die
Entwicklung der Betriebe mit gewerblicher Nutzung
geschaffen werden. Ziel ist der Ausschluss von zentrenschä-
digenden Einzelhandelsnutzungen und von Einzelhandel
für die Nahversorgung, um die Sicherung und Stärkung
einer verbrauchernahen Versorgung des Harburger Zen-

trums, des Bezirksentlastungszentrums Neugraben sowie
der lokalen Zentren in Neuwiedenthal und Fischbek zu
fördern. 

Hamburg, den 10. August 2010

Das Bezirksamt Harburg
Amtl. Anz. S. 1389

Aufstellungsbeschluss
zur Änderung des Bebauungsplans

Hausbruch 11
Das Bezirksamt Harburg beschließt nach § 2 Absatz 1

des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 31. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2585, 2617), den Bebauungsplan Hausbruch 11 vom 
5. Mai 1966 zu ändern (Aufstellungsbeschluss H 3/2010). 

Eine Karte, in der das Gebiet der Änderung farbig ange-
legt ist, kann im Fachamt für Stadt- und Landschaftspla-
nung des Bezirksamtes Harburg während der Dienststun-
den eingesehen werden.

Das Gebiet der Änderung wird wie folgt begrenzt: West-
grenze des Flurstücks 4754, Nordgrenzen der Flurstücke
4754, 4752, 4750 und 4747, Ostgrenze des Flurstücks 4747,
Südgrenzen der Flurstücke 4747, 4750, 1161, 1160 und 4754
der Gemarkung Hausbruch (Bezirk Harburg, Ortsteil 714).

Durch die Änderung des Bebauungsplans Hausbruch 11
vom 5. Mai 1966 sollen in den gewerblich genutzten Berei-
chen insbesondere die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für den Erhalt sowie die Entwicklung der Betriebe mit
gewerblicher Nutzung geschaffen werden. Ziel ist der Aus-
schluss von zentrenschädigenden Einzelhandelsnutzungen
und von Einzelhandel für die Nahversorgung, um die
Sicherung und Stärkung einer verbrauchernahen Versor-
gung des Harburger Zentrums, des Bezirksentlastungszen-
trums Neugraben sowie der lokalen Zentren in Neuwieden-
thal und Fischbek zu fördern. 

Hamburg, den 10. August 2010

Das Bezirksamt Harburg
Amtl. Anz. S. 1389

Aufstellungsbeschluss
zur Änderung des Bebauungsplans

Hausbruch 12
Das Bezirksamt Harburg beschließt nach § 2 Absatz 1

des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 31. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2585, 2617), den Bebauungsplan Hausbruch 12 vom 
12. September 1967 zu ändern (Aufstellungsbeschluss
H 4/2010). 

Eine Karte, in der das Gebiet der Änderung farbig ange-
legt ist, kann im Fachamt für Stadt- und Landschaftspla-
nung des Bezirksamtes Harburg während der Dienststun-
den eingesehen werden.

Das Gebiet liegt zwischen der Cuxhavener Straße (B 73)
und der Bahntrasse Hamburg–Stade, östlich der Walters-
hofer Straße, und beinhaltet lediglich das Flurstück 4641.
Der Geltungsbereich der Textplanänderung liegt vollstän-
dig in der Gemarkung Hausbruch des Bezirks Harburg,
Ortsteil 714.
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Durch die Änderung des Bebauungsplans Hausbruch 12
vom 12. September 1967 sollen in den gewerblich genutzten
Bereichen insbesondere die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für den Erhalt sowie die Entwicklung der Betriebe
mit gewerblicher Nutzung geschaffen werden. Ziel ist der
Ausschluss von zentrenschädigenden Einzelhandelsnut-
zungen und von Einzelhandel für die Nahversorgung, um
die Sicherung und Stärkung einer verbrauchernahen Ver-
sorgung des Harburger Zentrums, des Bezirksentlastungs-
zentrums Neugraben sowie der lokalen Zentren in Neuwie-
denthal und Fischbek zu fördern. 

Hamburg, den 10. August 2010

Das Bezirksamt Harburg
Amtl. Anz. S. 1389

Aufstellungsbeschluss
zur Änderung des Bebauungsplans

Hausbruch 29
Das Bezirksamt Harburg beschließt nach § 2 Absatz 1

des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 31. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2585, 2617), den Bebauungsplan Hausbruch 29 vom 
9. Mai 1978 zu ändern (Aufstellungsbeschluss H 5/2010). 

Eine Karte, in der das Gebiet der Änderung farbig ange-
legt ist, kann im Fachamt für Stadt- und Landschaftspla-
nung des Bezirksamtes Harburg während der Dienststun-
den eingesehen werden.

Das Gebiet der Änderung wird wie folgt begrenzt: West-
grenze der Flurstücke 4117, 4116, Nordgrenzen der Flur-
stücke 4116 und 4115, Westgrenze des Flurstücks 3628,
West- und Nordgrenze des Flurstücks 3497, Nordgrenze der
Flurstücke 4116 und 4120, Ostgrenze der Flurstücke 4120,
4116, 4121, 4116, 4118 und über das Flurstück 4117 der
Gemarkung Hausbruch (Bezirk Harburg, Ortsteil 714).

Durch die Änderung des Bebauungsplans Hausbruch 29
vom 9. Mai 1978 sollen in den gewerblich genutzten Berei-
chen insbesondere die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für den Erhalt sowie die Entwicklung der Betriebe mit
gewerblicher Nutzung geschaffen werden. Ziel ist der Aus-
schluss von zentrenschädigenden Einzelhandelsnutzungen
und von Einzelhandel für die Nahversorgung, um die
Sicherung und Stärkung einer verbrauchernahen Versor-
gung des Harburger Zentrums, des Bezirksentlastungszen-
trums Neugraben sowie der lokalen Zentren in Neuwieden-
thal und Fischbek zu fördern. 

Hamburg, den 10. August 2010

Das Bezirksamt Harburg
Amtl. Anz. S. 1390

Herbst-Bauwerkschauen 2010
Die nach § 60 Absatz 1 des Hamburgischen Wassergeset-

zes (HWaG) vom 20. Juni 1960 (HmbGVBl. S. 335) in der
derzeit geltenden Fassung vorgeschriebenen Schauen der
öffentlichen Hochwasserschutzanlagen finden an folgenden
Tagen statt:

K r e u z u n g s b a u w e r k e  i n  d e r  I n n e n s t a d t :

Klapptor Kibbelstegbrücke, Dammbalken Brooksbrücke,
Drehtor unterer Alsterwanderweg, Drehtor oberer Alster-
wanderweg, Dammbalken östliche Niederbaumbrücke,

Dammbalken westliche Niederbaumbrücke, Drehtor Pon-
ton Baumwall, Schiebetor Senatsponton, Drehtor Brücke 1,
Drehtor Brücke 2, Drehtor Landungsbrücken-Ost, Klapp-
tor Brücke 3, Klapptor Brücke 4, Klapptor Brücke 5, Klapp-
tor Brücke 6, Drehtor Landungsbrückengebäude-West,
Drehtor Rampe bei Brücke 7, Schiebetor bei Brücke 10,
Drehtor Treppe Süd-West, Schiebetor Große Elbstraße

am Dienstag, dem 14. September 2010, 
Beginn: 9.00 Uhr
Treffpunkt: 8.50 Uhr, 

Klapptor Kibbelstegbrücke

K r e u z u n g s b a u w e r k e  i n  H a r b u r g ,  Wi l h e l m s -
b u r g ,  a u f  d e r  Ve d d e l  u n d  d e r  I n n e n s t a d t :

Schiebetor Moorburger Straße, Drehtor Seehafenbahn-
hof, Schiebetor Seehafenstraße, Drehtor Lotsegleis, Damm-
balkenverschluss Pollhorner Hauptdeich, Dammbalkenver-
schluss Gleiskreuz Hafenbahn, Schiebetor Sachsenbrücke,
Drehtor Löschplatz Billhafen, Schiebetor Oberhafenbrücke,
Schiebetor Kornhausbrücke und vorhandene Dammbal-
kenverschlüsse

am Donnerstag, dem 16. September 2010, 
Beginn: 9.00 Uhr
Treffpunkt: 8.50 Uhr, 

Schiebetor Moorburger Straße

K r e u z u n g s b a u w e r k e  i n  H a r b u r g :

Neues Sperrwerk Estemündung, Hubtor Kaianlagen,
Schöpfwerk und Deichsiel A, Schöpfwerk und Deichsiel B,
Schiebetor Rüschweg, Drehtor Stackmeisterei Finkenwer-
der, Drehtor Werften, Deichsiel Dradenauer Hauptdeich,
Drehtor Gleis Finkenwerder, Dammbalkenverschluss Gleise
Waltershof und Dammbalkenverschluss Gleise Hansaport

am Dienstag, dem 21. September 2010, 
Beginn: 9.00 Uhr
Treffpunkt: 8.50 Uhr, 

Sperrwerk Estemündung

K r e u z u n g s b a u w e r k e  i n  H a r b u r g ,  d e n  Vi e r -
u n d  M a r s c h l a n d e  u n d  d e r  I n n e n s t a d t :

Harburger Hafenschleuse, Schöpfwerk Harburg, Sperr-
werk Schmidtkanal, Sperrwerk Veringkanal, Ernst-August-
Schleuse, St. Pauli Elbtunnel-Süd und -Nord, Sperrwerk
Billwerder Bucht, Tatenberger Schleuse, Deichsiel Taten-
berg und Schöpfwerk Kiebitzbrack 

am Donnerstag, dem 23. September 2010, 
Beginn: 9.00 Uhr
Treffpunkt: 8.50 Uhr, 

Harburger Hafenschleuse (Westseite)

K r e u z u n g s b a u w e r k e  i n  H a r b u r g ,  Wi l h e l m s -
b u r g  u n d  d e r  I n n e n s t a d t :

Schöpfwerk und Deichsiel Neuenfelde, Schöpfwerk
Finkenwerder, Deichsiel Rüschkanal, Deichsiel Steendiek-
kanal, Auedeichsiel, Deichsiel Storchennest, Deichsiel Wil-
helmsburg-West, Baumwallsperrwerk, Schaartorschleuse,
Schöpfwerk und Alsterfleetsiel und Nikolaisperrwerk
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am Dienstag, dem 28. September 2010, 
Beginn: 9.00 Uhr
Treffpunkt: 8.50 Uhr, 

Schöpfwerk und Deichsiel Neuenfelde

K r e u z u n g s b a u w e r k e  i n  H a r b u r g ,  Wi l h e l m s -
b u r g  u n d  d e r  I n n e n s t a d t :

Deichsiel Neuland-Ost, Schöpfwerk und Deichsiel Neu-
land, Schöpfwerk und Deichsiel Finkenriek, Deichsiel
Bunthaus, Schöpfwerk und Deichsiel Moorwerder, Deich-
siel Goetjensort, Deichsiel Stackort, Deichsiel Georgswer-
der, Deichschütz der Norddeutschen Affinerie, Deichsiel
Ruschort, Deichsiel Brandshof, Brandshofer Schleuse und
Hammerbrookschleuse

am Donnerstag, dem 30. September 2010, 
Beginn: 9.00 Uhr
Treffpunkt: 8.50 Uhr, Deichsiel Neuland-Ost

Die Schauen sind nicht öffentlich. Die Unterhaltungs-
pflichtigen sind aufgefordert, an den betreffenden Schauen
teilzunehmen. Die entsprechenden Unterlagen zu den
Anlagen- und Bauwerksprüfungen sind zur Einsicht bereit-
zuhalten.

Wasser- und Bodenverbände, zu deren satzungsgemäßen
Aufgaben die Beteiligung an Deichschauen gehört, werden
gebeten, Vertreter zu den in ihrem Bereich stattfindenden
Schauen zu entsenden.

Während der Schauen kann es auf Grund der Funk-
tionsprüfungen (Schließvorgänge) auch zu Behinderungen
der Schifffahrt sowie des Schienen-, Straßen- und Fußgän-
gerverkehrs kommen. Die Betroffenen werden gebeten, sich
auf diesen Umstand einzustellen.

Hamburg, den 10. August 2010

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
– Geschäftsbereich Gewässer und Hochwasserschutz –

Fachbereich Deichverteidigung und Deichaufsicht
Amtl. Anz. S. 1390

Herbst-Deichschauen 2010
Die nach § 60 Absatz 1 des Hamburgischen Wassergeset-

zes (HWaG) vom 20. Juni 1960 (HmbGVBl. S. 335) in der
derzeit geltenden Fassung vorgeschriebenen Schauen der
öffentlichen Hochwasserschutzanlagen finden an folgenden
Tagen statt:

H o c h w a s s e r s c h u t z a n l a g e n  i n  d e r  
I n n e n s t a d t  u n d  a u f  d e r  Ve d d e l :

Entenwerder, Beim Haken, Billhorner Brückenstraße,
Brandshofer Deich, Neuhäuser Damm, Am Zollhafen, Ved-
deler Damm, Am Saalehafen, Am Moldauhafen und Ved-
del-Nord

am Dienstag, dem 5. Oktober 2010, 
Beginn: 9.00 Uhr
Treffpunkt: 8.50 Uhr, 

Sperrwerk Billwerder Bucht

H o c h w a s s e r s c h u t z a n l a g e n  
i n  d e r  I n n e n s t a d t :

Großmarkt, Stadtdeich, Deichtor, Meßberg, Dovenfleet,
Zippelhaus, Bei den Mühren, Bei dem Neuen Krahn,

Kajen, Schaartor, Baumwall, Vorsetzen, Johannisbollwerk,
Landungsbrücken und St. Pauli Fischmarkt (wasserseitig)

am Donnerstag, dem 7. Oktober 2010, 
Beginn: 9.00 Uhr
Treffpunkt: 8.50 Uhr, 

Anleger Entenwerder

H o c h w a s s e r s c h u t z a n l a g e n  
i n  Wi l h e l m s b u r g :

Klütjenfelder Hauptdeich, Müggenburger Hauptdeich,
Obergeorgswerder Hauptdeich, Kreetsander Hauptdeich,
Moorwerder Hauptdeich, Stillhorner Hauptdeich, Finken-
rieker Hauptdeich, Buschwerder Hauptdeich, Pollhorner
Hauptdeich, Haulander Hauptdeich, Schluisgrover Haupt-
deich und Reiherstieg-Hauptdeich

am Dienstag, dem 12. Oktober 2010, 
Beginn: 9.00 Uhr
Treffpunkt: 8.45 Uhr, 

Gasthaus Sohre, Kirchdorfer Straße 169

H o c h w a s s e r s c h u t z a n l a g e n  
i n  d e n  Vi e r -  u n d  M a r s c h l a n d e :

Borghorster Hauptdeich, Altengammer Hauptdeich,
Neuengammer Hauptdeich, Kraueler Hauptdeich, Zollen-
spieker Hauptdeich, Hower Hauptdeich, Warwischer
Hauptdeich, Overwerder Hauptdeich, Gauerter Haupt-
deich, Spadenländer Hauptdeich, Ruschorter Hauptdeich,
Moorfleeter Hauptdeich und Kaltehofe-Hauptdeich

am Donnerstag, dem 14. Oktober 2010, 
Beginn: 9.00 Uhr
Treffpunkt: 8.45 Uhr, 

Gasthaus Zur Lüttenburg, 
Kirchwerder Elbdeich 116

H o c h w a s s e r s c h u t z a n l a g e n  
i m  S ü d e r e l b e b e r e i c h :

Fünfhausener Hauptdeich, Schweenssand-Hauptdeich,
Neuländer Hauptdeich, Harburger Hauptdeich, Lauenbru-
cher Hauptdeich, Bostelbeker Hauptdeich, Moorburger
Hauptdeich, Drewer Hauptdeich, Neuer Altenwerder
Hauptdeich, Altenwerder Hauptdeich, Dradenauer Haupt-
deich, Aue-Hauptdeich, Köhlfleet-Hauptdeich, Finkenwer-
der Hauptdeich, Finkenwerder Hauptdeich-West, Neuen-
felder Hauptdeich und Cranzer Hauptdeich

am Dienstag, dem 19. Oktober 2010, 
Beginn: 9.00 Uhr
Treffpunkt: 8.45 Uhr, 

Harburger Hafenschleuse (Ostseite)

Die Schauen sind nicht öffentlich. Die Unterhaltungs-
pflichtigen werden gebeten, an den betreffenden Schauen
teilzunehmen. Wasser- und Bodenverbände, zu deren sat-
zungsgemäßen Aufgaben die Beteiligung an Deichschauen
gehört, werden gebeten, Vertreter zu den in ihrem Bereich
stattfindenden Schauen zu entsenden.

Hamburg, den 10. August 2010

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
– Geschäftsbereich Gewässer und Hochwasserschutz –

Fachbereich Deichverteidigung und Deichaufsicht
Amtl. Anz. S. 1391
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Verzeichnis der zur Abgabe von Verpflichtungserklärungen 
für f & w fördern und wohnen AöR 

berechtigten Angestellten
Nach § 10 des Gesetzes über die Anstalt öffentlichen Rechts f & w fördern und wohnen AöR in der Fassung vom 

3. April 2007 (HmbGVBl. S. 107) in Verbindung mit § 2 der Satzung der Anstalt öffentlichen Rechts „pflegen & wohnen“ (jetzt
„fördern und wohnen“) vom 17. Oktober 2000 (HmbGVBl. S. 318) bedürfen Erklärungen, durch die f & w fördern und wohnen
AöR privatrechtlich verpflichtet werden soll, der schriftlichen Form unter der Zeichnung „f & w fördern und wohnen AöR“.

Sie sind Dritten gegenüber nur wirksam, wenn sie – abhängig vom Wert der zu tätigenden Rechtsgeschäfte – gemäß
Verfügung der Geschäftsführung vom 1. Juni 2007 über die Zeichnungsbefugnis

– von einem Mitglied der Geschäftsführung und einer/einem vertretungsbefugten Angestellten oder

– von zwei vertretungsbefugten Angestellten gemeinsam oder

– von einer/einem vertretungsbefugten Angestellten allein

unterzeichnet sind.

Entsprechend der Verfügung der Geschäftsführung vom 1. Juni 2007 gilt, dass

1. für den laufenden Geschäftsverkehr – dies betrifft Rechtsgeschäfte mit einem Wert von bis zu 5000,– Euro – Schriftstücke
nur von einer zeichnungsberechtigten Arbeitnehmerin oder einem zeichnungsberechtigten Arbeitnehmer rechtsverbind-
lich unterzeichnet werden können,

2. Rechtsgeschäfte, mit einem Wert von bis zu 50 000,– Euro, der rechtsverbindlichen Unterschrift von zwei zeichnungs-
berechtigten Arbeitnehmern, dabei von mindestens einem Arbeitnehmer mit einer Zeichnungsbefugnis bis 50 000,– Euro,
bedürfen,

3. für Rechtsgeschäfte, deren Wert einen Betrag von 50 000,– Euro übersteigt, neben der rechtsverbindlichen Unterschrift
eines zeichnungsberechtigten Arbeitnehmers mit einer Zeichnungsbefugnis bis 50 000,– Euro auch die Unterschrift des
Geschäftsführers von f & w fördern und wohnen AöR bzw. eines zeichnungsberechtigten Arbeitnehmers mit einer Gesamt-
vollmacht notwendig ist. 

Die Erteilung von Zeichnungsbefugnissen an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer obliegt ausschließlich der
Geschäftsführung. Sie bedarf der Schriftform und wird in der Regel für einen bestimmten Geschäftsbereich ausgesprochen.

Zeichnungsberechtigte Vertreter für f & w fördern und wohnen
– Anstalt öffentlichen Rechts –

Geschäftsführung: Dr. Rembert Vaerst

Folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ermächtigt worden, für die Angelegenheiten des von ihnen verantworte-
ten bzw. mitverantworteten und nachstehend angegebenen Geschäftsbereichs verpflichtende Erklärungen für f & w fördern
und wohnen AöR abzugeben:

Hauptverwaltung Grüner Deich 17, 20097 Hamburg Höhe in Euro

Ackermann, Karin Beschaffungsmanagement 10 000,– Euro

Bandelt, Christa Gebäudemanagement 10 000,– Euro

Bassen, Silke Mietmanagement 10 000,– Euro

Baumbach, Rainer IT-Service 25 000,– Euro

Bergau, Lars Controlling 25 000,– Euro

Elwart, Matthias Mietmanagement 50 000,– Euro

Erfurt, Karina Mietmanagement 10 000,– Euro

Fritz, Wolfgang Kaufmännischer Leiter, Vertretung vor Gerichten Gesamtvollmacht

Grant, Arijane Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 50 000,– Euro

Hansen, Karin Gebäudemanagement 50 000,– Euro

Hingst, Petra Innenrevision 50 000,– Euro

Holtz, Thorsten Beschaffungsmanagement Gesamtvollmacht

Jostes, Norbert Beschaffungsmanagement 10 000,– Euro

Kahlert, Hans-Joachim Personalmanagement, Vertretung vor Gerichten 50 000,– Euro

Kaiser, Brigitte Mietmanagement 10 000,– Euro

Keyser, Pia Edeltraud Controlling 25 000,– Euro

Koch, Angelika Finanzmanagement Gesamtvollmacht

Kruse, Rainer IT-Service 50 000,– Euro

Pestrup, Jörn Gebäudemanagement 25 000,– Euro

Rumey, Susanne Beschaffungsmanagement 50 000,– Euro
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Gebührensatzung
der Universität Hamburg für den

„Weiterbildenden Masterstudiengang
Integrative Lerntherapie“

Vom 19. Juli 2010

Der Hochschulrat hat am 27. Juli 2010 die vom Präsi-
dium der Universität Hamburg am 19. Juli 2010 auf Grund
von § 79 Absatz 2 des Hamburgischen Hochschulgesetzes
(HmbHG) vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171) in der Fas-
sung vom 6. Juli 2010 (HmbGVBl. S. 473) in Verbindung
mit § 6 e Absatz 1 HmbHG nach Stellungnahme des Akade-
mischen Senats (§ 85 Absatz 1 Nummer 12 HmbHG) be-
schlossene Gebührensatzung der Universität Hamburg für
den „Weiterbildenden Masterstudiengang Integrative Lern-
therapie“ gemäß § 84 Absatz 1 Nummer 7 HmbHG geneh-
migt.

§ 1

Geltungsbereich

Diese Satzung regelt die Studiengebühren für den
„Weiterbildenden Masterstudiengang Integrative Lernthe-
rapie“ (nachfolgend Studiengang) der Universität Ham-
burg. 

§ 2

Höhe der Gebühr

Die Studiengebühr für den gesamten Studiengang 
(7 Semester) beträgt für Teilnehmer und Teilnehmerinnen,
die ihr Studium zum Wintersemester 2010/2011 aufneh-
men, 9977,– Euro. 

§ 3

Zahlungsverpflichtung

Zur Zahlung der Gebühr ist verpflichtet, wer seine
Immatrikulation für den Studiengang beantragt. Die Zah-

Sauerland, Gabriele Gebäudemanagement 10 000,– Euro

Schröder, Christiane Öffentlichkeitsarbeit 25 000,– Euro

Sommer, Wolfgang Controlling 25 000,– Euro

Vaerst, Rembert, Dr. Geschäftsführer Gesamtvollmacht

Geschäftsbereich Wohnen Grüner Deich 17, 20097 Hamburg

Leo, Martin Leitung Geschäftsbereich Gesamtvollmacht

Regionalzentrum Altona/Eimsbüttel Hinrichsenstraße 4, 20535 Hamburg

Wrzeszcz, Jan Alle Regionalzentren 50 000,– Euro

Regionalzentrum Mitte/Harburg Hinrichsenstraße 4, 20535 Hamburg

Picker, Andrea Alle Regionalzentren, Privatrechtliche Vermietung 50 000,– Euro

Regionalzentrum Nord Hinrichsenstraße 4, 20535 Hamburg

Grube, Torsten Alle Regionalzentren 50 000,– Euro

Regionalzentrum Bergedorf/Wandsbek Hinrichsenstraße 4, 20535 Hamburg

Holtermann, Uwe Alle Regionalzentren 50 000,– Euro

Mietwohnen Hamburg Hinrichsenstraße 6a, 20535 Hamburg

Thimm, Klaus Privatrechtliche Vermietung, Regionalzentrum Mitte/Harburg 50 000,– Euro

Geschäftsbereich Eingliederungshilfe

Liess, Renate Leitung Geschäftsbereich Gesamtvollmacht

Haus Huckfeld Bahnhofstraße 24, 21218 Seevetal

Stevens, Mechthild Einrichtung H 431 und H 435 50 000,– Euro

Wohnverbund Farmsen August-Krogmann-Straße 94, 22159 Hamburg

Rump, Katrin Einrichtung H 451und H 440 50 000,– Euro

Betreutes Wohnen August-Krogmann-Straße 97, 22159 Hamburg

Petersen, Henry Einrichtung H 450 50 000,– Euro

Sachsenwaldau Sachsenwaldau 8, 21465 Reinbek
Chakrabarti, Juliane Einrichtung H 433 50 000,– Euro

Alle bisherigen Verpflichtungen der Veröffentlichung vom 31. Juli 2009 und vom 17. November 2009 verlieren ihre Gül-
tigkeit.

Hamburg, den 4. August 2010

f & w fördern und wohnen AöR
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lung der Gebühren ist zusammen mit dem Immatrikula-
tionsantrag nachzuweisen. Das Nähere bestimmt der
Gebührenbescheid.

§ 4

Rückerstattung

Nach Studienbeginn ist eine Erstattung von Gebühren
ausgeschlossen. Über Ausnahmen im Fall einer unverschul-
deten Nichtaufnahme des Studiums entscheidet der Prü-
fungsausschuss auf Antrag. 

§ 5

Stundung

Für die Stundung gilt das Gebührengesetz der Freien
und Hansestadt Hamburg in der jeweils geltenden Fassung. 

§ 6

Inkrafttreten

Diese Gebührensatzung tritt am Tage nach der Veröf-
fentlichung im Amtlichen Anzeiger in Kraft. Sie findet für
alle Studierenden Anwendung, die ihr Studium ab dem
Wintersemester 2010/2011 aufnehmen.

Hamburg, den 27. Juli 2010

Universität Hamburg
Amtl. Anz. S. 1393

Öffentliche Sielanlagen
Aufhebung IV/10

Gemäß § 4 Absatz 4 des Hamburgischen Abwassergeset-
zes in der Fassung vom 24. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 258,
280), zuletzt geändert am 12. September 2007 (HmbGVBl.
S. 284), wird die im Bezirk Hamburg-Altona, Ortsteil
Altona-Altstadt, nachfolgend aufgeführte Sielanlage aufge-
hoben:

Mischwassersiel in der Kleinen Bergstraße zwischen
Virchowstraße und Hospitalstraße.

Die Aufhebungsverfügung sowie die Begründung und
der Lageplan können in der Zeit vom 18. August 2010 bis
20. September 2010 in der Hamburger Stadtentwässerung,
Zimmer 447, Stadtdeich 7, 20097 Hamburg, während der
Dienststunden eingesehen werden.

Die Aufhebungsverfügung gilt mit Ende der Auslege-
frist als allen gegenüber bekannt gemacht.

Gegen diese Aufhebungsverfügung kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Hamburger Stadtentwässerung, Abgabenab-
teilung, Stadtdeich 7, 20097 Hamburg, Widerspruch erho-
ben werden.

Hamburg, den 17. August 2010

Hamburger Stadtentwässerung
Amtl. Anz. S. 1394
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Bekanntmachung

Öffentliche Ausschreibung 

a) Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer,
Zentrale Vergabestelle K5,
Sachsenkamp 1–3, 20097 Hamburg,
Telefon: 040 / 4 28 26 - 24 93, 
Telefax: 040 / 4 28 26 - 24 88,
E-Mail: zentralevergabestelle@lsbg.hamburg.de 

b) Öffentliche Ausschreibung nach der Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Bauleistungen – Teil A (VOB/A)

c) Entfällt

d) Öffentliche Ausschreibung, 
Ausführung von Bauleistungen 

e) Hamburg-Hammerbrook 

f) Vergabenummer: ÖA-K5-291/10

Bauprogramm Hochwasserschutz, Hammerbrook-
schleuse, Erneuerung der Antriebs- und Elektrotechnik.

Wesentliche Leistungen:

Technische Bearbeitung und Probebetrieb, Baustellen-
einrichtung, Demontage und Entsorgung der Altanla-
gen, Erneuerung der Verdichter der Luftsprudelanlagen,
Erneuerung der Lagerungen der Antriebszylinder für
die Drehsegmenttore und die Stemmtorflügel, Erneue-
rung der Antriebstechnik sowie der Niederspannungs-
und Steuerungsanlage, Einbindung der Schleuse in die
Fernwirktechnik der Schaartorschleuse, Erneuerung der
Pegelmessanlage mit den Pegelschränken, Erneuerung
der Kommunikationsanlagen, Installation einer Video-
überwachungsanlage, Erneuerung der Lichtsignalanla-
gen, Erneuerung der Hausinstallation des Steuerhauses
und der Antriebsgruben, Erneuerung der Toranschlag-
heizungen sowie Einbindung der bestehenden Kammer-
wandheizungen in das neue Steuerungssystem, Erneue-
rung und Erweiterung der Schleusenbeleuchtung, Er-
neuerung der Blitzschutz- und Erdungsanlage. 

g) Entfällt

h) Entfällt

i) Beginn: 1. März 2011 
Ende: 15. September 2011 

j) Nebenangebote sind nicht zugelassen.

k) Anforderung der Vergabeunterlagen, 
sowie Einsichtnahme:

vom 25. August 2010 bis 15. September 2010, dienstags
bis donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr.

Anschrift:

Behörde für Stadtentwcklung und Umwelt, ZVA, 
Zimmer E228, Stadthausbrücke 8, 20355 Hamburg,
Telefax: 040 / 4 28 40 - 25 54

l) Höhe des Kostenbeitrages: 23,– Euro
Erstattung: Nein

Zahlungsweise: Banküberweisung
Schecks und Briefmarken werden nicht angenommen.

Empfänger:
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt,
Konto-Nr.: 375 202-205, BLZ: 200 100 20,
Geldinstitut: Postbank Hamburg 

Die Vergabeunterlagen werden nur versandt, wenn der
Nachweis über die Einzahlung vorliegt. Bei Bank- und
Postüberweisung bitte gleichzeitig Anforderungs-
schreiben an die Anschrift Buchstabe k) schicken. 

m) Entfällt 

n) Die Angebote können bis zum 22. September 2010, 
9.30 Uhr, eingereicht werden. 

o) Anschrift:

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 
Eröffnungsstelle ZVA, Zimmer E231,
Stadthausbrücke 8, 20355 Hamburg 

p) Sie sind in deutscher Sprache abzufassen. 

q) Die Eröffnung der Angebote findet statt am 22. Septem-
ber 2010 um 9.30 Uhr.

Anschrift: siehe Buchstabe o)

Bieter und ihre Bevollmächtigten

r) siehe Vergabeunterlagen 

s) Zahlungsbedingungen: siehe Vergabeunterlagen

t) Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit
bevollmächtigtem Vertreter.

u) Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leis-
tungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auf Verlangen Anga-
ben gemäß § 6 Absatz 3 VOB/B zu machen. 

v) Die Zuschlagsfrist endet am 19. November 2010.

w) Beschwerdestelle:

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer,
Geschäftsführer (GF),
Sachsenkamp 1–3, 20097 Hamburg,
Telefax: 040 / 4 28 26 - 22 04

Hamburg, den 9. August 2010

Die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
836

ANZEIGENTEIL
Behördliche Mitteilungen
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Sonstige Mitteilungen

Ausschreibung gemäß § 12 Nummer 1 VOL/A

f &w fördern und wohnen AöR,
– Abteilung Beschaffungsmanagement –, 
Grüner Deich 17, 20097 Hamburg,
Telefon: +49 (0)40 / 4 28 35 - 33 29,
Telefax: +49 (0)40 / 4 28 35 - 35 11

Ausschreibung Nummer AÖA 075-2010

Die Lieferung von Butter soll vergeben werden.

Die Unterlagen können schriftlich bis zum 13. September
2010 gegen einen Verrechnungsscheck in Höhe von 10,–
Euro unter dem Kennwort „AÖA 075-2010“ abgefordert 
werden. Der Scheck muss dem Antrag beigefügt sein. Eine
Rückerstattung ist ausgeschlossen. 

Die Unterlagen können unter
f & w fördern und wohnen AöR, Beschaffung,

Grüner Deich 17, 20097 Hamburg,
nach telefonischer Rücksprache,

Telefon: +49 (0)40 / 4 28 35 - 33 29,
dienstags bis freitags in der Zeit zwischen

9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

abgefordert bzw. eingesehen werden.

Die Unterlagen können kostenfrei aus dem Internet ab 
dem 16. August 2010 unter folgender Adresse herunter-
geladen werden:
www.foerdernundwohnen.de
Ausschreibungen für 
Leistungen (VOL) und Bauleistungen (VOB)
AÖA 075-2010

Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die mit
einer Einreichung von Referenzen mit der zu vergebenen
Leistung vergleichbar sind.

Einreichfrist: 13. September 2010, 13.00 Uhr

Hamburg, den 11. August 2010

f &w fördern und wohnen AöR 838

Öffentliche Ausschreibung
der Hamburger Wasserwerke GmbH

Die Hamburger Wasserwerke haben die Hamburger Stadt-
entwässerung mit der Vergabe der Leistungen beauftragt.

ÖA-Nummer: 91/10

Wasserkunst Kaltehofe, Landschaftsbauarbeiten

Wesentliche Leistungen:

Bodenarbeiten:

7.700 m³ Boden aus Verkehrsflächen, 
10.400 m³ Einbau Füllmaterial

Wege/Plätze:

1.380 m² Pflasterdecke aus Rasengittersteinen, 
14.500 m² Wassergebundene Wegdecke

Einfriedungen:

1.600 m Zaunanlage/Stabgitterzaun

Rasen und Ansaaten:

30.300 m² Rasenansaat

Maßnahmen gemäß Landschaftspflegerischem Begleitplan:

11.000 m² Bewaldung herstellen
6.100 m² Abdichtung von Senken

geplanter Ausführungsbeginn: 4. Oktober 2010

Sicherheiten und Zahlungsbedingungen:
siehe Vergabeunterlagen

Die Ausschreibungsunterlagen sind ab 16. August 2010 
bis zum 1. September 2010 montags bis donnerstags von 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr einzusehen oder erhältlich für 
20,– Euro bei der Kasse der Hamburger Stadtentwässerung,
20097 Hamburg, Banksstraße 6, Zimmer 837.

Alternativ können die Unterlagen auch nach schriftlicher Ab-
forderung durch Brief oder Fax (Telefax: 040 / 34 98 - 5 72 98)
direkt zugesandt werden gegen eine zusätzliche Pauschale
für Porto und Verpackung in Höhe von 2,50 Euro. Der Be-
trag ist in diesem Fall unter Angabe der ÖA-Nummer 91/10
auf das folgende Konto der Hamburger Stadtentwässerung
bei der HSH Nordbank AG, Kontonummer: 100 909 000,
BLZ 210 500 00, zu überweisen. Briefmarken und Schecks
werden als Zahlungsmittel nicht angenommen.

Eröffnungstermin: 8. September 2010 um 10.30 Uhr bei der
Hamburger Stadtentwässerung, Anstalt des öffentlichen
Rechts, Banksstraße 6, Zimmer 835, 20097 Hamburg. Ein-
wurfkasten: Zimmer 837.

Hamburg, den 12. August 2010

Hamburger Wasserwerke GmbH 839


